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RS OGH 1984/8/30 7Ob605/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1984

Norm

ABGB §1489 IIA

ZPO §228 B1aa

Rechtssatz

Wird ein Regreßanspruch auf Grund einer Verurteilung des Regreßberechtigten zum Schadenersatz geltend gemacht,

so beginnt die Verjährung dieses Anspruches vor der Verurteilung des Ersatzp:ichtigen im Vorprozeß nicht zu laufen,

wenn der Regreßkläger den Vorprozeß nicht mutwillig oder leichtfertig geführt hat.
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